
    
 

Statkraft  zur Konsultation  
zur Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiepreises 

 
Modul 1: AEP-Bestimmung auf Basis der Preise und Volumen der 

Regelenergie sowie Umsetzung der ACER-Vorgabe vom 15.07.2020 
Imbalance Settlement Harmonisation Methodology (ISHM) 

 
 

Statkraft bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
 
Anzumerken ist, dass die Anforderungen an die Abrechnung nicht nur von Ausgleichs-, 
sondern auch von Regelenergie wie: wirtschaftliche Signale setzen, die die Systembi-
lanzabweichungen sowie den Echtzeitwert der Energie widerspiegeln und Anreize zur 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichts durch die vorliegenden 
Regelungen aller Module in Verbindung mit dem Bilanzkreisvertrag, nicht erreicht wer-
den.  
 
Wir möchten auch noch einmal explizit darauf hinweisen, dass die Module 2 und 3 - 
ob gewollt oder nicht - einen extrem starken Anreiz setzen, den Bilanzkreis nicht nur 
auszugleichen, sondern darüber hinaus systemstützend zu positionieren. 
 
 
Artikel 3 
Mindest‐ / Höchstpreise gemäß Artikel 55 (4) und (5) EB‐VO 
 
Es müssen Situationen vermieden werden, in denen reBAPs entstehen, die in keiner 
Weise die tatsächliche Netzsituation widerspiegeln.  
 
 
Artikel 4 
reBAP‐Bestimmung aus den Preiskomponenten 
 
Statkraft gibt zu bedenken, dass die Preisbildung für Regelarbeit zwingend dergestalt 
sein muss, dass extreme Preise bzw. starke Preissprünge um den Nullpunkt des Re-
gelzonensaldos im NRV in den nachfolgend skizzierten Situationen ausgeschlossen 
sind.  

• Eine Aktivierung von Zusatzmaßnahmen, welche partiell durch aFRR und/oder 
mFRR Aktivierung ausgeglichen wird, kann theoretisch zu einem unterdeckten 
NRV-Saldo führen, während es in der gleichen Abrechnungsviertelstunde aus-
schließlich negativen Regelarbeitsabruf gab.  

• Gerade zu Beginn einer neuen Abrechnungsviertelstunde kommt es mitunter 
zu sehr kurzzeitigen, sehr hohen aFRR Abrufen. Sollte in diesen Fällen die 
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Unterdeckung im Netz hauptsächlich durch IGCC oder andere Regelzonen-
salden, aber nicht preisbestimmende Maßnahmen ausgeglichen werden, so 
besteht die Gefahr, dass ein sehr kleines aFRR Volumen zu extremen Preisen 
für die gesamte Abrechnungsperiode führt. 

• In Perioden in denen der NRV sowohl über- als auch unterspeist ist, also in 
allen Viertelstunden in denen das Regelzonensaldo die Nulllinie quert, kann es 
bei hinreichend steiler Steigung zu großen Preissprüngen bei nahezu ausge-
glichenem Saldo kommen. 

 
Artikel 5 
Verrechnung von Mehr‐ und Mindererlösen 
 
Die Mehreinnahmen der ÜNB, die sich aus den geplanten Regelungen ergeben, soll-
ten nicht als Erlös in die Netzentgelte fließen. Analog zur Umlage von Mehrerlösen im 
heutigen Ausgleichsenergiepreissystem sollten auch diese ÜNB-seitigen Erlöse auf 
den Ausgleichsenergiepreis und damit alle Marktteilnehmer umgelegt werden. An-
dernfalls entsteht der Fehlanreiz für die ÜNB bspw. durch zu geringe Kontrahierung 
von Regelleistung.  
 
 
Artikel 6 
Veröffentlichungen 
 
Art. 12 EB-VO ordnet eine Transparenzpflicht der ÜNB an und bezieht sich auf die 
Veröffentlichung von Informationen zum aktuellen Zustand der Systembilanz. Diese 
sollten die ÜNB auch konsequent umsetzen. Generell sollte eine Veröffentlichung der 
Maßnahmen, die in den reBAP einfließen, so früh wie möglich erfolgen, vorzugsweise 
mit Veröffentlichung des Regelzonensaldos, spätestens aber an dem auf den Han-
delstag folgenden Kalendertag. Eine Veröffentlichung „bis zum achten auf den Erfül-
lungstag folgenden Werktag, spätestens zusammen mit dem reBAP“, ist eindeutig zu 
spät.   
 
Die neuen Regelungen können zudem nur dann einen Anreiz darstellen, wenn die 
BKVs alle anderen Informationen auch in Echtzeit zur Verfügung haben. Das gilt ins-
besondere für die Veröffentlichung von Zusatzmaßnahmen, für die Kontrahierung, Ak-
tivierung und den Abruf von abschaltbaren Lasten und Kapazitätsreserve, die stets in 
Echtzeit erfolgen sollten.   
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Statkraft ist international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneu-
erbarer Energie. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Biomasse und Gas, 
produziert Fernwärme und ist ein bedeutender Akteur im Energiehandel. Statkraft be-
schäftigt 4.500 Mitarbeiter in 17 Ländern. 
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